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4- Der Weinhandel im Grossen ist allen Bürgern
ohne Unttrschicd erlaubt, unter dem Vorbehwl des Ge
sctzcs und der darauf zu legenden Abgaben.

5. Diejenigen welche gekauften Wein oder anderes
Getränke Maasweise verschenken oder vcrwirlhcn wob
len, müssen «ich deshalb bei den Muniz-palitäten
melden.

6. Sie müssen die Qualität des Weins angeben,
den sie ausschenken wollen.

7. Sie müssen sich den Gesetzen der Polizeiverord-
nungen unterwerfen.

8. In allen Gemeinden, in welchen bisdahin noch
keine Weinschenke gewesen ist, darf kein Getränke ver
wirthet werden, wann es nicht die Mehrheil der
Kürger selbst verlangt.

y. In einzelnen abgelegenen, von der Hauptstraße
entfernten Häusern, und wo btsanher nicht gewöhnlich
Wem oder anderes Getränke verkauft worden, darf
durchaus kein Wein od.r anderes Getränke verwtr-
tet werden, ohne einen besondern Beschluß der Re>

gierung.
10. Es ist jedem Bürger erlaubt, Tavernenwirths-

Häuser zu errichten, das heißt, Wem oder anderes Ge-
tränke auszuschenken, und zugleich Fremde zu bewir-
then und zu beherbergen.

il Er muß sich den hierüber zu verfügenden Po-
llzeigesetzen unterwerfen.

12. Er muß ferner dafür jährlich ein Patent lö-
sen; im Hauptorle sollen diese Patuite von W-rthS-
Häusern jährlich sechs, in mutiern Orcen vier, und m
tlcinen zwei Dublonen betragen, worüber die Bestim
Mung der Negierung überlassen wird.

13. Diejenigen welche bisdahin privilegierte Ta-
bernenrechte besessen haben, sollen die ersten zwanzig
Jahre von Lösung der Patenten befreit seyn.

14. Kein solches Privilegium kann von einem Bür-
gcrrecht abgeleitet werden.

15- Diese Taferncnwirthe sind gleichfalls allen
Einschränkungen, welche der 1, 2, z, ^t, Z, 6, 7, 8
und y Art. des gegenwärtigen Gesetzes vorschreiben,
unterworfen.

16. Ueber die Polizeianstalten wegen den W-rths-
Häusern, Pinten oder Weinschenken, wird ein besonde
res Gesez verfaßt werden.

i?. Diese Polizeianstalten sollen bis zu Versah
sung eines solche,, Gesetzes. der Regierung und den
bisherigen Uebungen überlassen werden-

7> Ueber die Entschädigung der verfolgten Patrioten.
(Dieser Bcschiuß findet sich schon abgedrutt s. 724

L. Ueber den Zustand und die Verhältnisse der Frem
den in Hclveu 1.

Drei Beschlüsse werden angenommen, von denen
der erste dem Dottmctscher des obersten Gerichtshofes

einen Gehalt von 150 Dublonen; der zweite dem
Unterschreibe-- des obccjken Gerichtshofes eine» Ge-
halt von ic>o Dublonen und der dritte dem Weibel
des odecsten Gerichtshofes, einen Gehalt von Zc> Du-
blonen bestimmt.

Der Beschluß übcr die Organisation des Bnrean
des obersten Gerichtshofes, wird einer aus den B.
Lülhi v. Langn., Cr a uer und M u rer bestehen--
den Koninussion, die morgen berichten soll, zur Uiitew
suchung übergeben.

Die Fortsetzung im 192 Stük.

Das VollziehmksiLdircksormm der kelvetischm
emm und üntheilbareu Republik.

An das helvetische Volk.
Während dem die ersten Gewalten der Republik

unablässig bemüht waren, die neue Ordnung der Din--
ge unter uns zu befestigen, und das Glut der Nation
auf eine dauerhafte Weise zu begründen, haben äussere
und innere Feinde eben so thätig an seinem Untergange
gearbeitet; nnd es ist ihnen auf eine kurze Zeit ge--
langen, das Vaterland in Gefahr zu bringen. Eine
Rotte von Volksverführern hat die Einwohner des
Distriktes Sranz im Kanrone Waldstätten zu offenba-
rer Empörung hingerissen; mit den Waffen in der
Hand haben sie dem Gesetze allen Gehorsam aufge-
sagt und öffentliche Beamten gewaltthätig mißhandelt.
Alle Versuche der Regierung, die Jrrgeführten zu be--
lehren, und durch vaterliche Milde zurükznbringen,
waren vergebens; die zu einer bessern Besinnung ange-
botene Zeitfrist wurde nur zur weitern Aufwieglung
und zu einem hartnakigern Widerstand bcnuzt. Ss
viel vermochten die schändlichen Vorspieglungen treulo-
scr Priester, die lieber ihr Vaterland in Brand stecken
und dem allgemeinen Verderben Preis geben, als ein
einziges ihrer vermeinten Vorrechte aufopfern wollten.
Nur allein die Gewalt der Waffen konnte dem Gesese
wieder Achtung verschaffen und die öffentliche Ruhe
wieder herstellen. Sie hat es gethan. Aber die Fol-
gen des Krieges sind verderblich; unvermeidlich treffen
sie den Schuldlosen mit dem Schuldbaren. Schutt-
Haufen von eingeäscherten Dörfern und Schaarcn von
herumirrendcn Waisen, sind die traurigen Spuren die-
«es Ereignisses im Distrikte Stanz, und rufen eine
fürchterliche Rache übcr das Haupt seiner Urheber.

Wenn aber die Gerechtigkeit erforderte, das
Schwerdt gegen dieselben zu ziehen, und die Erhaltung
des Vaterlandes strenge Maßregeln gebot,- so ist es



wieder eine heilige Pflicht der Regierung, für die un-
verschuldeten Schlachtopfer derselben zu sorgen. Schon
find die ersten und dringendsten Anstalten dazu getroft
fen; allein die erforderliche Hülfsleistung ist so beträcht-
lieh, daß das helvetische Volk unmittelbar darum an-
gesprochen werden muß.

Es soll daher in dem ganzen Gebiete der Republik
eine freiwillige Steuer erhoben werden, um die durch
den Krieg verunglükten Einwohner des Distriktes
Stanz und der benachbarten Gegend zu unterstützen.
Häufige Brandschäden und ahnliche Unglüksfalle in
den verschiedenen Kantonen haben zwar diese Verfü-
gung schon zu wiederholten Malen nothwendig ge-
macht: allein euer Mitleiden wird nicht müde werden,
Bürger Hclvetiens! Wohlthätigkeit ist eine der ersten
republikanischen Tugenden. Ihr habt dieselbe ausge-
übt, noch ehe ihr Sohne einer Familie warer; wie
vielmehr werdet ihr es jezt thun, da ihr nichts als
Brüder mit gleichen Rechren und gleichen Pflichten
um euch her sehet? Heute bietet sich eine rührende
Gelegenheit dazu dar. Eine Menge hülfloser Witwen
und Waisen, der Stütze ihres Lebens beraubt, ohne
Wohnung, ohne Vorräthe, und kaum mit den dürft
tigsten Kle-idungsstncken versehen, würden dem heran-
nahenden Winter mit Verzweiflung entgegen blicken,
wenn sie nicht in euch wieder ihre Versorger und Ret-
ter fanden; eine Menge von Hauvätern, welche das
Ungwk ihrer Gegend ohne eigene Schuld mitgetroffen
hat, würden unter dem Drucke eines ungewohnten
Mangels erliegen, wenn ihr nichteine hülfrcicheHand
gegen sie ausstrektet. Ihr alle, die das Verderben
des Krieges verschont hat, deren Wohnungen noch
unversehrt da stehen, und die ihr im ungestörten Ve-
fitze euerer Habe geblieben seyd, wie glüklich seyd ihr,
eücrn hilfsbedürftigen Brüdern von eurem lleberfiusse
noch mittheilen zu können. Je gerechter der Abscheu
ist, der die Verführer eines rmwiffenden Volkes trkft,
desto thätiger sey euer Mitleiden gegen die schuldlosen
Opfer ihrer verderblichen Anschlage. Es ist nicht blos
darum zu thun, dieselbe» vor dem augenbliklichen
Mangel zu schützen; ganze Dörfer müssen von neuem
aufgebaut, zahlreichen Familien müssen die Mittel an
die Hand gegeben werden, ihren Lebensunterhalt wie-
der durch Arbeit zu erwerben, Vater- und Mutterlose
Kinder müssen zu nüzlichen Menschen erzogen, und
die Einwohner einer beträchtlichen Gegend vor den
fittenverderbenden Folgen der allgemeinen Armuth und
des Bettlergewerbes bewahrt werden. Um dies zweite
Unglük, das um so viel grosser wäre, als es das fol-
gende Geschlecht mit ergreifen würbe, zu verhüten,
wird beträchtliche Hülfe erfordert. Das Vollziehungs-
Direktorium hat alle nothwendigen Anstalten getroffen,
um eine zwekmafsige und weise Verwendung derselben
vorzubereiten; — von dir, helvetisches Volk, erwartet
es, daß die Klagestimme der Witwe, und das Hülfs-

geschrei der Waise nicht ungehirt bei dir vorüberzs
hen werde!

Also beschlossen in Luzern, den acht und zwanzia-
sten Herbstmonat, des Jahrs Eintausend, Sicbenhun-
dert, neunzig und acht. Anno 1798.

Der Präsident des Völlziehungsdirektoriums.
Unterzeichnet: Peter Ochs.

Im Namen des Direktoriums der Generalstk,

Unterzeichnet: Mousson.
Zu drucken und zu publiziren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und Polizei,

Fr. Bern. Meyer.

Kleine Schriften-
18. Iclös« cl'un ölllovcn ll'Vvorllon zur lez biens com-

iuun»ux. Lirnouâ, csâsl. 8. 8. l2>

Eine leseuswerthe Schrift; sie enthält sehr gute

Vorschläge wie der Unterschied zwischen Gemeindsbw
gern und Hintersassen aufgehoben, und zu dem End

die Armen- und Spitalfonds ihre bisherige Bestim-

inung unter Direktion der Municipalitäten beibehaü

ten, sich aber auf alle in Her Gemeinde wohnende»

Bürger erstrecken; der zu bestimmten Polizeiausgaben
u. s. w. dienende Theil des Gemeindguts ebenfalls

unter Verwaltung der Municipalität beisammen bleiben

und die nicht schon Miteigenthümer desselben sind,

dazu einen Beitrag leisten; der Ueberschuß endlich des

Gemeindguts unter die Eigenthümer getheilt werben

solle.

19. Bericht über die Defension von Büren,
und über die Abbrennung der dortigen
Brücke. Unterz. I. R. Grafenried, Mck-

glied d. helv. gr. Rathes. 8. S- 19.

Eine sehr gut abgefaßte Vertheidigung gegen eine

Flugschrift des B. Kochers. Die Kriegsschäden,
mit diesen Worten schließt der Vf. seine Schrift, sino

eine unvermeidliche Folge des Kriegs, sobald kein

Muthwille gegen ihren Urheber bewiesen wird. Sie

find ein Unglük, das die Menschen nur erst dann man

mehr verfolgen wird, wenn sie alle gleich gerecht m>o

gleich tugendhaft sind. Ich hoffe mit Juvergcht, du

republikanischen Formen werden die Menschheit oie,

sem Ziele allmahlig naher bringen, als sie es bisdaym

gewesen ist. Allein bis sie dasselbe erreicht hat, wer,

den sich die Heerführer unsrer Nation noch oft >

demselben Falle befinden, indem ich mich î"
befand; zur Verhütung eines grössern Uebels,
kleineres Uebel zu thun.


	Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen einen und untheilbaren Republik

